
 
 

Rechtliche Grundlagen für die Aufgaben der BAM 
Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung 

 
Stand: 01.01.2010 

 

Die BAM hat in Gesetzen und Verordnungen geregelte Aufgaben; im Einzelnen gilt der Wortlaut der an-
gegebenen Vorschriften in der jeweils aktuellen Fassung. 

 

Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe 
SprengG 

 
§ 44 SprengG 

Rechtsstellung der Bundesanstalt 
    

(1) Die Bundesanstalt ist eine bundesunmittelba-
re, nicht rechtsfähige Anstalt des öffentlichen 
Rechts im Geschäftsbereich des Bundesministe-
riums für Wirtschaft und Technologie; sie ist eine 
Bundesoberbehörde. 

(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung, die nicht der Zustimmung des Bundes-
rates bedarf, Vorschriften über die vertragliche 
Inanspruchnahme der Bundesanstalt und die 
Gebühren und Auslagen für ihre Nutzleistungen 
zu erlassen. Die Gebühren sind nach dem Per-
sonal- und Sachaufwand für die Nutzleistung der 
Bundesanstalt unter Berücksichtigung ihres wirt-
schaftlichen Wertes für den Antragsteller zu 
bestimmen. Der Personalaufwand kann nach 
der Zahl der Stunden bemessen werden, die 
Bedienstete der Bundesanstalt für Prüfungen 
bestimmter Arten von Prüfgegenständen durch-
schnittlich benötigen. Die Gebühr kann auch für 
eine Amtshandlung erhoben werden, die nicht 
begonnen oder nicht zu Ende geführt worden ist, 
wenn die Gründe hierfür von demjenigen zu 
vertreten sind, der die Amtshandlung veranlasst 
hat. 

 

(3) Zur Abgeltung mehrfacher gleichartiger Nutz-
leistungen für denselben Antragsteller können 
Pauschgebühren vorgesehen werden. Bei der 
Bemessung der Pauschgebührensätze ist der 
geringere Umfang des Verwaltungsaufwandes 
zu berücksichtigen. 

§ 45 SprengG 
Aufgaben der Bundesanstalt 

 

 Die Bundesanstalt ist zuständig für  

1.  die Weiterentwicklung von Sicherheit in 
Technik und Chemie, einschließlich  

 der Durchführung von Forschung und Ent-
wicklung in den Arbeitsgebieten, 

2. die Durchführung und Auswertung physikali-
scher und chemischer Prüfungen von Stof-
fen und Anlagen einschließlich der Bereit-
stellung von Referenzverfahren und -
materialien, 

3. die Förderung des Wissens- und Technolo-
gietransfers in den Arbeitsgebieten, 

4. die Durchführung der ihr durch dieses Ge-
setz zugewiesenen Aufgaben. 

 

§ 2 SprengG 
Anwendung auf neue sonstige  
explosionsgefährliche Stoffe 

    

(1) Wer einen in einer Liste nach Absatz 6 nicht 
aufgeführten Stoff, bei dem die Annahme be-
gründet ist, dass er explosionsgefährlich ist und 
der nicht zur Verwendung als Explosivstoff be-
stimmt ist, einführt, aus einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union in den Geltungs-
bereich dieses Gesetzes verbringt, herstellt, ihn 
vertreiben, anderen überlassen oder verwenden 
will, hat dies der Bundesanstalt für Materialfor-
schung und -prüfung (Bundesanstalt) unverzüg-
lich anzuzeigen und ihr auf Verlangen eine 
Stoffprobe vorzulegen. In der Anzeige sind die 
Bezeichnung, die Zusammensetzung und der 
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Verwendungszweck (§ 1 Abs. 1, § 1 Abs. 3 oder 
militärischer Zweck) anzugeben. 

 

(2) Die Bundesanstalt stellt innerhalb von zwei 
Monaten nach Eingang der Anzeige oder, falls 
die Vorlage einer Stoffprobe verlangt wird, nach 
Vorlage dieser Stoffprobe auf Grund der in § 1 
Abs. 1 Satz 2 bezeichneten Prüfverfahren fest, 
ob der angezeigte Stoff explosionsgefährlich ist. 
Erweist er sich als explosionsgefährlich, erlässt 
die Bundesanstalt vor Ablauf der genannten 
Frist einen Feststellungsbescheid. Entsprechen-
des gilt, wenn ihr auf andere Weise ein neuer 
sonstiger explosionsgefährlicher Stoff nach § 1 
Abs. 3 bekannt wird, der im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes vertrieben, anderen überlassen 
oder verwendet wird. 

 

(3) Bei einem neuen sonstigen explosionsge-
fährlichen Stoff nach § 1 Abs. 3 stellt die Bun-
desanstalt in dem Feststellungsbescheid außer-
dem fest, welcher Stoffgruppe der Anlage II der 
Stoff zuzuordnen ist. Den Stoffgruppen A, B 
oder C sind Stoffe zuzuordnen, die in ihrer Emp-
findlichkeit und Wirkung den Stoffen der ent-
sprechenden Stoffgruppen der Anlage II ver-
gleichbar sind. Bei explosionsgefährlichen Stof-
fen, die in die Gruppe C aufzunehmen wären, 
kann von dem Feststellungsbescheid abgese-
hen werden, wenn der Stoff bei Durchführung 
der Prüfung der thermischen Empfindlichkeit 
nach § 1 Abs. 1 nicht zu einer Explosion ge-
bracht und bei der Prüfung auch nach anderen 
als den in § 1 Abs. 1 Satz 2 bezeichneten Ver-
fahren eine örtlich eingeleitete Umsetzung nicht 
oder nicht in gefährlicher Weise auf die Ge-
samtmenge des Stoffes übertragen werden 
kann. Erweist sich der explosionsgefährliche 
Stoff nachträglich hinsichtlich seiner Empfind-
lichkeit und Wirkung gefährlicher oder weniger 
gefährlich als dies seiner Zuordnung entspricht, 
so kann er einer anderen Gruppe der Anlage II 
zugeordnet oder die Zuordnung aufgehoben 
werden. Die Entscheidung nach Satz 1 ist dem 
Anzeigenden vor Ablauf der Frist nach Absatz 2 
schriftlich bekannt zu geben. Die Feststellung 
der Explosionsgefährlichkeit ist im Bundesan-
zeiger bekannt zu machen. Für die Entschei-

dung nach Satz 4 gelten die Sätze 5 und 6 ent-
sprechend. 

 

§ 5 SprengG 
Konformitätsnachweis für Explosivstoffe und 

pyrotechnische Gegenstände, 
Zulassung von sonstigen explosionsgefähr-

lichen Stoffen und 
Sprengzubehör 

 
(1) Explosivstoffe und pyrotechnische Gegens-
tände dürfen nur eingeführt, verbracht, in Ver-
kehr gebracht, vertrieben, anderen überlassen 
oder verwendet werden, wenn der Hersteller 
oder sein in einem Mitgliedstaat ansässiger Be-
vollmächtigter für sie den Konformitätsnachweis 
erbracht hat und die Stoffe und Gegenstände 
mit der CE-Kennzeichnung (CE-Zeichen) verse-
hen sind. Der Konformitätsnachweis ist erbracht, 
wenn die Baumuster den festgelegten grundle-
genden Anforderungen entsprechen, die den 
Baumustern nachgefertigten Produkte den Bau-
mustern entsprechen und beides durch eine 
Bescheinigung nachgewiesen ist. Die grundle-
genden Anforderungen für Explosivstoffe sind in 
Anhang I der Richtlinie 93/15/EWG und für pyro-
technische Gegenstände in Anhang I der 
Richtlinie 2007/23/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. Mai 2007 über 
das Inverkehrbringen pyrotechnischer Gegens-
tände (ABl. L 154 vom 14.6.2007, S. 1) festge-
legt. Die Kennzeichnung nicht konformer Explo-
sivstoffe oder pyrotechnischer Gegenstände mit 
dem CE-Zeichen und das Inverkehrbringen sol-
cher Explosivstoffe oder pyrotechnischer Ge-
genstände und das Überlassen an andere au-
ßerhalb der Betriebsstätte sind verboten. 

 

(3) Sonstige explosionsgefährliche Stoffe und 
Sprengzubehör dürfen nur eingeführt, verbracht, 
vertrieben, anderen überlassen oder verwendet 
werden, wenn sie ihrer Zusammensetzung, Be-
schaffenheit und Bezeichnung nach von der 
Bundesanstalt zugelassen worden sind oder 
durch Rechtsverordnung nach § 6 Absatz 1 
Nummer 1 allgemein zugelassen sind. Die Zu-
lassung wird entweder dem Hersteller, seinem in 
einem Mitgliedstaat ansässigen Bevollmächtig-
ten oder dem Einführer auf Antrag erteilt. Eine 
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Zulassung ist nicht erforderlich, wenn die sonsti-
gen explosionsgefährlichen Stoffe oder das 
Sprengzubehör unmittelbar nach der Einfuhr 
unter zollamtlicher Überwachung in einen ande-
ren Mitgliedstaat, in ein verschlossenes Zolllager 
oder eine Freizone des Kontrolltyps I weiterbe-
fördert werden. Die Sätze 2 und 3 gelten ent-
sprechend für die Weiterbeförderung aus einem 
verschlossenen Zolllager oder einer Freizone 
des Kontrolltyps I in einen anderen Mitgliedstaat 
oder einen Drittstaat. 

 

(4) Die Zulassung ist zu versagen,  

1.  soweit der Schutz von Leben und Gesund-
heit Beschäftigter oder Dritter oder Sachgü-
tern bei bestimmungsgemäßer Verwendung 
nicht gewährleistet ist, 

2.  wenn die sonstigen explosionsgefährlichen 
Stoffe oder das Sprengzubehör den Anfor-
derungen an die Zusammensetzung, Be-
schaffenheit und Bezeichnung (§ 6 Absatz 1 
Nummer 2 Buchstabe a) nicht entsprechen, 

3.  soweit die sonstigen explosionsgefährlichen 
Stoffe oder das Sprengzubehör in ihrer Wir-
kungsweise, Brauchbarkeit und Beständig-
keit dem Stand der Technik nicht entspre-
chen oder 

4.  wenn der Antragsteller auf Grund seiner be-
trieblichen Ausstattung oder sonst nicht in 
der Lage ist, dafür zu sorgen, dass die 
nachgefertigten explosionsgefährlichen Stof-
fe in ihrer Zusammensetzung und Beschaf-
fenheit dem zur Prüfung vorgelegten Muster 
entsprechen. 

Die Zulassung kann befristet, inhaltlich be-
schränkt sowie mit Bedingungen und Auflagen 
verbunden werden, soweit dies zum Schutz von 
Leben und Gesundheit Beschäftigter oder Dritter 
oder Sachgütern erforderlich ist. Die nachträgli-
che Beifügung, Änderung und Ergänzung von 
Auflagen ist zulässig. 

(5) Die Bundesanstalt kann Ausnahmen: 

1. vom Erfordernis des Konformitätsnachwei-
ses nach Absatz 1 Satz 1   

2. vom Erfordernis der Zulassung nach Absatz 
3  

zulassen. 

 

§ 15 SprengG 
Einfuhr, Durchfuhr und Verbringen 

 

(7) Zuständige Behörde nach Absatz 6 Satz 1 ist 

1.  für das Verbringen innerhalb des Geltungs-
bereichs dieses Gesetzes die für den Be-
stimmungsort des Verbringens zuständige 
Landesbehörde, 

2. für das Verbringen in den, durch den und 
aus dem Geltungsbereich dieses Gesetzes 
die Bundesanstalt. 

 

 

§ 25 SprengG 
Ermächtigung zum Erlass von 

Schutzvorschriften    
 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung zum 
Schutze von Leben, Gesundheit und Sachgütern 
Beschäftigter und Dritter für den Umgang und 
den Verkehr mit explosionsgefährlichen Stoffen 
und mit Sprengzubehör zu bestimmen, 

 

5. dass explosionsgefährliche Stoffe be- stimm-
ten Lager- und Verträglichkeitsgruppen zu-
zuordnen sind und dass die Zuordnung der 
Bundesanstalt, für ausschließlich für militäri-
sche Zwecke bestimmte Stoffe der zuständi-
gen Behörde der Bundeswehr übertragen 
wird. 

 

§ 32a SprengG 
Mangelhafte explosionsgefährliche Stoffe 

und mangelhaftes  
Sprengzubehör 

 

(2) Wird der zuständigen Behörde von einer an-
deren Behörde, von einem Träger der gesetzli-
chen Unfallversicherung oder von der Bundes-
anstalt mitgeteilt, dass  
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1. ein explosionsgefährlicher Stoff oder ein  
Sprengzubehör einen Mangel in seiner Be-
schaffenheit oder Funktionsweise aufweist, 
durch den beim Umgang eine Gefahr für Le-
ben, Gesundheit oder Sachgüter Beschäftig-
ter oder Dritter herbeigeführt werden kann 
oder 

2. bei dem Wiedergewinnen, Aufbewahren, 
Verwenden, Vernichten oder Überlassen an 
andere von explosionsgefährlichen Stoffen 
oder Sprengzubehör ein Schadensereignis 
eingetreten ist und begründeter Anlass zu 
der  

Annahme besteht, dass das Schadensereig-
nis auf einen Mangel in dessen Beschaffen-
heit oder Funktionsweise zurückzuführen ist, 

trifft sie erforderlichenfalls die geeigneten Maß-
nahmen nach Absatz 1. Die Bundesanstalt ist 
über die getroffenen Maßnahmen nach Satz 1 
und nach Absatz 1 Satz 3 unverzüglich zu unter-
richten.  

(3) Die Bundesanstalt unterrichtet im Falle man-
gelhafter Explosivstoffe oder pyrotechnischer 
Gegenstände die Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften unverzüglich über die getroffe-
nen Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 
unter Angabe der Gründe. Sie teilt insbesondere 
mit, ob der Mangel auf  

 

1. eine Nichteinhaltung der in einer Rechtsver-
ordnung nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a 
genannten Anforderungen 

2. eine unrichtige Anwendung harmonisierter 
Normen oder 

3. Mängel dieser harmonisierten Normen 

zurückzuführen ist.  

 

(4) Besteht der begründete Verdacht, dass ein 
Explosivstoff oder pyrotechnischer Gegenstand 
entgegen § 5 Absatz 1 Satz 3 gekennzeichnet 
und in Verkehr gebracht oder anderen überlas-
sen worden ist, finden Absatz 1 Satz 3 und 4, 
Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 Satz 1 entspre-
chende Anwendung.  

 

§ 34 SprengG 
Rücknahme und Widerruf 

   

(1) Eine Erlaubnis, eine Zulassung und ein Be-
fähigungsschein nach diesem Gesetz sind zu-
rückzunehmen, wenn sie hätten versagt werden 
müssen.  

(2) Eine Erlaubnis, eine Zulassung und ein Be-
fähigungsschein nach diesem Gesetz sind zu 
widerrufen, wenn nachträglich Tatsachen eintre-
ten, die zur Versagung hätten führen müssen.  

(4) Die Zulassung nach § 5 kann ferner widerru-
fen werden,  

1. wenn der Zulassungsinhaber pyrotechnische 
Gegenstände, sonstige explosionsgefährli-
che Stoffe oder Sprengzubehör abweichend 
von der in der Zulassung festgelegten Zu-
sammensetzung oder Beschaffenheit ein-
führt, verbringt, vertreibt, anderen überlässt 
oder verwendet, 

2.  wenn die zugelassenen Stoffe oder Gegens-
tände nicht mehr hergestellt oder eingeführt 
und die auf Grund der Zulassung hergestell-
ten oder eingeführten Stoffe oder Gegens-
tände nicht mehr vertrieben, anderen über-
lassen oder verwendet werden.  

 

Erste  Verordnung  zum SprengG 
1. SprengV 

 
§ 6  1. SprengV 

 
(2) Die Zulassungsbehörde kann für sonstige 
explosionsgefährliche Stoffe nach § 1 Absatz 3 
Nummer 1 und 2 des Gesetzes und Sprengzu-
behör im Einzelfall von einzelnen Anforderungen 
der Anlage 1 Ausnahmen zulassen oder zusätz-
liche Anforderungen stellen sowie von der Prü-
fung einzelner Anforderungen absehen, wenn 
der Schutz von Leben und Gesundheit Beschäf-
tigter oder Dritter oder Sachgütern dies zulässt 
oder erfordert. 

(4) Explosivstoffe und pyrotechnische Gegens-
tände sind vom Hersteller oder Einführer vor der 
erstmaligen Verwendung im Geltungsbereich 
des Gesetzes der Bundesanstalt anzuzeigen. 
Der Anzeige ist  
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1. für Explosivstoffe die nach Anhang I Ab-
schnitt II Nummer 1 Buchstabe k der 
Richtlinie 93/15/EWG und 

2. für pyrotechnische Gegenstände die nach 
Anhang I Nummer 3 Buchstabe h der 
Richtlinie 2007/23/EG 

vorgeschriebene Anleitung beizufügen. Die 
Bundesanstalt vergibt zum Nachweis der Anzei-
ge eine Identifikationsnummer. Die Identifikati-
onsnummer ist in die Anleitung aufzunehmen. 
Die Bundesanstalt kann zur Abwendung von 
Gefahren für Leben und Gesundheit Beschäftig-
ter oder Dritter oder Sachgüter die vom Herstel-
ler festgelegten Anleitungen zur Verwendung 
einschränken oder ergänzen; eine nachträgliche 
Einschränkung oder Ergänzung ist zulässig. 

  

§ 8  1. SprengV 

 

Die Zulassungsbehörde hat für sonstige explo-
sionsgefährliche Stoffe nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 
und 2 des Gesetzes und für Sprengzubehör 
dem Zulassungsinhaber die Verwendung eines 
Zulassungszeichens vorzuschreiben. Das Zu-
lassungszeichen besteht aus der Kurzbezeich-
nung der Bundesanstalt "BAM", dem in der 
Anlage 2 für den jeweiligen Stoff oder Gegens-
tand vorgesehenen Zeichen und einer fortlau-
fenden Kennummer. Satz 2 findet entsprechen-
de Anwendung für die Identifikationsnummer 
nach § 6 Absatz 4. 

 

§ 12a 1. SprengV 

 

(4) Zuständig für die Prüfung nach Absatz 1 und 
die Erteilung der Baumusterprüfbescheinigun-
gen im Geltungsbereich des Gesetzes ist aus-
schließlich die Bundesanstalt. Sie kann mit der 
Durchführung von Teilen der Prüfungen auch 
andere Prüflaboratorien beauftragen, die die 
Anforderungen nach Anhang III der Richtlinie 
93/15/EWG oder Anhang III der Richtlinie 
2007/23/EG erfüllen müssen. Die Bundesanstalt 
übermittelt den übrigen Mitgliedstaaten alle er-
forderlichen Angaben über im Geltungsbereich 
des Gesetzes erteilte, geänderte, zurückge-

nommene oder widerrufene Baumusterprüfbe-
scheinigungen. 

 

§ 12c  1. SprengV 

 

(2) Benannte Stelle im Sinne des Absatzes 1 ist 
die Bundesanstalt. Benannte Stelle ist auch jede 
von den Ländern als Prüflaboratorium oder Zer-
tifizierungsstelle für einen bestimmten Aufga-
benbereich dem Bundesministerium des Innern 
benannte und von ihm im Bundesanzeiger be-
kanntgemachte Stelle. Die Stelle kann benannt 
werden, wenn in einem Akkreditierungsverfah-
ren festgestellt wurde, dass die Einhaltung der 
Anforderungen nach Anhang III der Richtlinie 
93/15/EWG oder Anhang III der Richtlinie 
2007/23/EG gewährleistet ist. Die Akkreditierung 
kann unter Auflagen erteilt werden und ist zu 
befristen. Erteilung, Ablauf, Rücknahme, Wider-
ruf und Erlöschen sind dem Bundesministerium 
des Innern unverzüglich anzuzeigen. 

 

§ 13 1. SprengV 

 

(1) Die Bundesanstalt hat Listen zu führen  

1. der gemäß § 5 des Gesetzes erteilten Zulas-
sungen und Baumusterprüfbescheinigungen, 

2.  der nach § 6 Absatz 4 Satz 1 angezeigten 
Explosivstoffe und pyrotechnischen Gegens-
tände, 

3.  der nach § 6 Absatz 4 Satz 4 festgelegten 
Beschränkungen oder Ergänzungen der An-
leitung zur Verwendung, 

4.  der Kennnummern der Herstellungsstätten   
für Explosivstoffe, 

5. der ihr von den benannten Stellen der ande-
ren Mitgliedstaaten mitgeteilten Baumuster-
prüfbescheinigungen. 

Die Listen sollen die folgenden Angaben enthal-
ten:  

 

1.  die Bezeichnung des Stoffes oder Gegens-
tandes, 
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2.  im Falle der sonstigen explosionsgefährli-
chen Stoffe und des Sprengzubehörs: den  
Einführers sowie die Identifikationsnummer, 

3. im Falle der Explosivstoffe und der pyro-
technischen Gegenstände: den Namen und 
die Anschrift des Herstellers und gegebe-
nenfalls des Einführers sowie das Zulas-
sungszeichen,  

4.  Beschränkungen, Befristungen, Bedingun-
gen und Auflagen. 

 

(2) Die Bundesanstalt führt auch eine Liste der 
aktuellen europäischen Normen mit Prüfvor-
schriften für Explosivstoffe und pyrotechnische 
Gegenstände zum Zwecke der Prüfung nach § 
12a Absatz1. Die Liste soll die folgenden Anga-
ben enthalten: 

1. die Kennnummer der Norm, 

2.  den Titel der Norm,  

3. das Datum der Veröffentlichung und 

4. die Bezugsquelle der Norm. 

 

(3) Die Listen sind auf dem jeweils neuesten 
Stand zu halten. Sie sind bei der  

Bundesanstalt während der Dienststunden aus-
zulegen. Auf Verlangen eines Dritten ist diesem 
gegen Kostenerstattung eine Abschrift oder Ver-
vielfältigung zu überlassen 

 

§ 19  1. SprengV 

    

(1) Die Bundesanstalt kann auf Antrag des Her-
stellers, seines in einem Mitgliedstaat ansässi-
gen Bevollmächtigten oder des Einführers Aus-
nahmen von den Vorschriften über die Kenn-
zeichnung und Verpackung explosionsgefährli-
cher Stoffe und von Sprengzubehör allgemein 
zulassen, soweit der Schutz von Leben, Ge-
sundheit und Sachgütern Beschäftigter oder 
Dritter dies zulässt. 

 

 

 

§ 25a  1. SprengV 

  

(1) Die Genehmigung des Verbringens von Exp-
losivstoffen nach § 15 Abs. 6 Satz 1 des Geset-
zes ist vom Empfänger der Explosivstoffe oder 
seinem Bevollmächtigten schriftlich bei der nach 
§ 15 Abs. 7 des Gesetzes zuständigen Stelle zu 
beantragen. 

 

 (3) Die zuständige Stelle prüft, ob  

1. die an dem jeweiligen Verbringungsvorgang 
beteiligten und im Geltungsbereich des Ge-
setzes ansässigen Personen gem. § 15 Abs. 
1 des Gesetzes zum Verbringen berechtigt 
sind und  

2. für den zu verbringenden Explosivstoff eine 
EG-Baumusterprüfbescheinigung nach § 5 
Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes vorliegt. 

Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Satz 1 
erteilt sie die Genehmigung zum Verbringen und 
informiert alle zuständigen Behörden über die 
erteilte Genehmigung. 

 

§ 45  1. SprengV 

 

(1) Beim Bundesministerium des Innern wird ein 
Sachverständigenausschuß für explosionsge-
fährliche Stoffe gebildet. 

(3) Der Ausschuss setzt sich aus dem Vorsit-
zenden und folgenden Mitgliedern zusammen:  

1. je einem Vertreter des Bundesministeriums 
des Innern, des Bundesministeriums für Ar-
beit und Soziales und des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Technologie und des 
Bundesministeriums für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung, 

2. sechs Vertretern der Landesregierungen aus 
den fachlich beteiligten Ressorts, 

3.  je einem Vertreter der Bundesanstalt, des 
Wehrwissenschaftlichen Instituts und des 
Bundeskriminalamtes, 
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4.   einem Vertreter der benannten Stellen mit 
Ausnahme der Bundesanstalt, 

5.   zwei Vertretern der Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung, 

6.   einem Vertreter der Deutschen Versuchs- 
und Prüf-Anstalt für Jagd- und Sportwaffen 
e. V., 

7.  zwei Vertretern der Explosivstoffindustrie und 
je einem Vertreter der chemischen Industrie, 
der pyrotechnischen Industrie, des Berg-
baus, der Industrie der Steine und Erden, 
des Abbruchgewerbes, der Sprengberechtig-
ten und der Importeure von explosionsge-
fährlichen Stoffen, 

8.  zwei Vertretern der Gewerkschaften. 

Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu beru-
fen. Die Mitglieder des Ausschusses und ihre 
Stellvertreter müssen auf dem Gebiet des Um-
gangs und Verkehrs mit explosionsgefährlichen 
Stoffen sachverständig und erfahren sein. 

 

§ 47 1. SprengV 

 

Die Zuständigkeiten für die Verfolgung und Ahn-
dung von Ordnungswidrigkeiten  

 

1.  nach § 41 Abs. 1 Nr. 1 bis 1b des Gesetzes, 

2.  nach § 41 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes, 

3. nach § 41 Abs.1 Nr. 3 des Gesetzes, soweit 
danach ordnungswidrig handelt, wer einer 
vollziehbaren Auflage nach § 5 Abs. 2 Satz 2 
oder 3 nicht, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig nachkommt, 

4.  nach § 41 Abs. 1 Nr. 3a und 3b des Geset-
zes, wird der Bundesanstalt übertragen. 

 

Zweite Verordnung zum SprengG  
2. SprengV 

 
§ 4 2. SprengV 

Lager- und Verträglichkeitsgruppen-
zuordnung 

 

(3) Die Bundesanstalt ordnet die angezeigten 
explosionsgefährlichen Stoffe in der vorgesehe-
nen Verpackung nach den 

Nummern 2.1.2 bis 2.1.5 oder 3.1.1.1 bis 3.1.1.3 
des Anhangs zu dieser Verordnung der maßge-
benden Lagergruppe und die Explosivstoffe der 
Lagergruppen 1.1 bis 1.4 nach Nummer 2.7 
Abs. 1 in Verbindung mit Anlage 5 des Anhangs 
der zutreffenden Verträglichkeitsgruppe zu. Sie 
teilt die Zuordnung dem Anzeigenden mit. Sie 
führt eine Liste der Zuordnungen nach Satz 1, 
die folgende Angaben enthalten soll:  

1.  die Bezeichnung des Stoffes oder Gegens-
tandes, 

2. die dem Produkt zugeordnete Lager- und Ver-
träglichkeitsgruppe, 

3. die sicherheitsrelevanten Verpackungs-
merkmale und 

4. erforderlichenfalls besondere Sicherheitshin-
weise. 

Die Liste ist bei der Bundesanstalt während der 
Dienststunden auszulegen. Auf Verlangen eines 
Dritten ist diesem gegen Kostenerstattung eine 
Abschrift oder Vervielfältigung zu überlassen. 

 

Gesetz über die Beförderung gefährlicher 
Güter – Gefahrgutbeförderungsgesetz 

 
§ 5 GGBefG 

Zuständigkeiten    
 

(1) Im Bereich der Eisenbahnen des Bundes, 
Magnetschwebebahnen, im Luftverkehr sowie 
auf dem Gebiet der See- und Binnenschifffahrt 
auf Bundeswasserstraßen einschließlich der 
bundeseigenen Häfen obliegt die Wahrnehmung 
der Aufgaben nach diesem Gesetz und nach 
den auf ihm beruhenden Rechtsvorschriften 
dem Bund in bundeseigener Verwaltung. Unbe-
rührt bleiben die Zuständigkeiten für die Hafen-
aufsicht (Hafenpolizei) in den nicht vom Bund 
betriebenen Stromhäfen an Bundeswasserstra-
ßen. 

(2) Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung ohne Zustimmung des Bundesrates 
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die für die Ausführung dieses Gesetzes und der 
auf ihm beruhenden Rechtsvorschriften zustän-
digen Behörden und Stellen zu bestimmen, so-
weit es sich um den Bereich der bundeseigenen 
Verwaltung handelt. Wenn und soweit der 
Zweck des Gesetzes durch das Verwaltungs-
handeln der Länder nicht erreicht werden kann, 
kann das Bundesministerium für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates das Bundes-
amt für Güterverkehr, das Bundesamt für Strah-
lenschutz, das Bundesamt für Verbraucher-
schutz und Lebensmittelsicherheit, die Bundes-
anstalt für Materialforschung und -prüfung, das 
Bundesinstitut für Risikobewertung, das Eisen-
bahn-Bundesamt, das Kraftfahrt-Bundesamt, die 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt, das 
Robert-Koch-Institut, das Umweltbundesamt und 
das Wehrwissenschaftliche Institut für Werk-, 
Explosiv- und Betriebsstoffe auch für den Be-
reich für zuständig erklären, in dem die Länder 
dieses Gesetz und die auf ihm beruhenden 
Rechtsvorschriften auszuführen hätten. Das 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung kann ferner durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates bestim-
men, dass  

1. die Industrie- und Handelskammern für die 
Durchführung, Überwachung und Anerken-
nung der Ausbildung, Prüfung und Fortbil-
dung von am Gefahrguttransport beteiligten 
Personen, für die Erteilung von Bescheini-
gungen sowie für die Anerkennung von 
Lehrgängen, Lehrgangsveranstaltern und 
Lehrkräften zuständig sind und insoweit Ein-
zelheiten durch Satzungen regeln sowie 

2.  Sachverständige und sachkundige Personen 
für Prüfungen, Überwachungen und Be-
scheinigungen hinsichtlich der Beförderung 
gefährlicher Güter zuständig sind. Die in 
Satz 3 Nr. 2 Genannten unterliegen der Auf-
sicht der Länder und dürfen im Bereich eines 
Landes nur tätig werden, wenn sie dazu von 
der zuständigen obersten Landesbehörde 
oder der von ihr bestimmten oder der nach 
Landesrecht zuständigen Stelle entspre-
chend ermächtigt worden sind. 

 

 

§ 7a GGBefG 
Anhörung 

  

(1) Vor dem Erlass von Rechtsverordnungen 
nach den §§ 3, 6 und 7 sollen Sicherheits-
behörden und -organisationen angehört 
werden, insbesondere  

1. das Bundesamt für Strahlenschutz, 

2. die Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, 

3. das Bundesinstitut für Risikobewertung, 

4.  die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, 

5.  das Robert-Koch-Institut, 

6.  das Umweltbundesamt, 

7.  das Wehrwissenschaftliche Institut für Werk-, 
Explosiv- und Betriebsstoffe und 

8.  das Eisenbahn-Bundesamt. 

 

§ 9 GGBefG 
Überwachung 

    

(1) Die Beförderung gefährlicher Güter unterliegt 
der Überwachung durch die zuständigen Behör-
den. 

(2) Die für die Beförderung gefährlicher Güter 
Verantwortlichen (Absatz 5) haben den für die 
Überwachung zuständigen Behörden und deren 
Beauftragten die zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderlichen Auskünfte unverzüglich zu ertei-
len. Die von der zuständigen Behörde mit der 
Überwachung beauftragten Personen sind be-
fugt, Grundstücke, Betriebsanlagen, Geschäfts-
räume, Fahrzeuge und zur Verhütung dringen-
der Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung, insbesondere für die Allgemeinheit, für 
wichtige Gemeingüter, für Leben und Gesund-
heit von Menschen sowie für Tiere und Sachen 
auch die Wohnräume des Auskunftspflichtigen 
zu betreten, dort Prüfungen und Besichtigungen 
vorzunehmen und die geschäftlichen Unterlagen 
des Auskunftspflichtigen einzusehen. Der Aus-
kunftspflichtige hat diese Maßnahmen zu dul-
den. Er hat den mit der Überwachung beauftrag-
ten Personen auf Verlangen Proben und Muster 
von gefährlichen Stoffen und Gegenständen 
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oder Muster von Verpackungen zum Zwecke der 
amtlichen Untersuchung zu übergeben. Das 
Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung 
(Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit 
eingeschränkt. Der Auskunftspflichtige hat der 
für die Überwachung zuständigen Behörde bei 
der Durchführung der Überwachungsmaßnah-
men die erforderlichen Hilfsmittel zu stellen und 
die nötige Mithilfe zu leisten. 

(2a) Überwachungsmaßnahmen können sich 
auch auf Brief- und andere Postsendungen be-
ziehen. Die von der zuständigen Behörde mit 
der Überwachung beauftragten Personen sind 
nur dann befugt, verschlossene Brief- und ande-
re Postsendungen zu öffnen oder sich auf sons-
tige Weise von ihrem Inhalt Kenntnis zu ver-
schaffen, wenn Tatsachen die Annahme be-
gründen, dass sich darin gefährliche Güter im 
Sinne des § 2 Abs. 1 befinden und von diesen 
eine Gefahr ausgeht. Das Grundrecht des Brief- 
und Postgeheimnisses (Artikel 10 des Grundge-
setzes) wird insoweit eingeschränkt. Absatz 2 
gilt für die Durchführung von Überwachungs-
maßnahmen entsprechend. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für die 
Überwachung von Fertigungen von Verpackun-
gen, Behältern (Containern) und Fahrzeugen, 
die nach Baumustern hergestellt werden, welche 
in den Vorschriften für die Beförderung gefährli-
cher Güter festgelegt sind. 

 

(3a) Überwachungsmaßnahmen nach den Ab-
sätzen 1 und 2 können sich auch auf die Über-
prüfung der Konformität der in Verkehr befindli-
chen und verwendeten Verpackungen, Beförde-
rungsbehältnisse und Fahrzeuge beziehen. 

 

(3b) Überwachungsmaßnahmen nach den Ab-
sätzen 1 und 2 können sich auch auf die Über-
prüfung der Hersteller, Einführer, Eigentümer, 
Betreiber und Verwender von Verpackungen, 
Beförderungsbehältnissen und Fahrzeugen 
durch Stellen nach § 3 Abs. 1 Nr. 16 insoweit 
beziehen, wie die Verpackungen, Beförderungs-
behältnisse und Fahrzeuge von diesen Stellen 
konformitätsbewertet, erstmalig oder wiederkeh-
rend geprüft worden sind, soweit dies in Rechts-
verordnungen nach § 3 gestattet ist. 

(3c) Überwachungsmaßnahmen nach den Ab-
sätzen 1 und 2 können sich auch auf die Über-
prüfung der Herstellung und der Prüfungen 
durch die Stellen nach § 3 Abs. 1 Nr. 16 bezie-
hen, wenn diese Stellen die Konformitätsbewer-
tung der Verpackung, der Beförderungsbehält-
nisse oder der Fahrzeuge vorgenommen, das 
Qualitätssicherungsprogramm oder Prüfstellen 
des Herstellers oder Betreibers anerkannt ha-
ben, soweit dies in Rechtsverordnungen nach § 
3 gestattet ist. 

(4) Der zur Erteilung der Auskunft Verpflichtete 
kann die Auskunft auf solche Fragen verwei-
gern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen 
der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozess-
ordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr 
strafrechtlicher Verfolgung oder eines Verfah-
rens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkei-
ten aussetzen würde. 

 

§ 12 GGBefG 

 Kosten    

 

(1) Für Amtshandlungen einschließlich Prüfun-
gen und Untersuchungen nach diesem Gesetz 
und den auf ihm beruhenden Rechtsvorschriften 
werden Kosten (Gebühren und Auslagen) erho-
ben. Das Verwaltungskostengesetz vom 23. 
Juni 1970 (BGBl. I S. 821) findet Anwendung. 

(2) Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung bestimmt durch Rechtsverord-
nung die gebührenpflichtigen Tatbestände näher 
und sieht dabei feste Sätze, auch in der Form 
von Gebühren nach Zeitaufwand, Rahmensätze 
oder Gebühren nach dem Wert des Gegenstan-
des der Amtshandlung vor. Die Gebühr beträgt 
mindestens fünf Euro. Mit Ausnahme der Ge-
bühr für die Bauartprüfung, Zulassung oder An-
erkennung der Muster der Versandstücke der 
Klasse 7 mit einer Gesamtbruttomasse von 
mehr als 1 000 Kilogramm darf sie im Einzelfall 
25 000 Euro nicht übersteigen. 
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Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung ge-
fährlicher Güter auf der Straße, mit Ei-

senbahnen und auf Binnengewässern *) 
Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und 

Binnenschifffahrt 
   

§ 8 GGVSEB 
Zuständigkeiten der Bundesanstalt für Materi-

alforschung und -prüfung 
 

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -
prüfung ist zuständige Behörde für  

 

1. Aufgaben nach  

a)  Kapitel 2.2 ADR/RID/ADNR/ADN mit Aus-
nahme der dem Bundesamt für Wehrtech-
nik und Beschaffung nach § 10 und dem 
Bundesamt für Strahlenschutz nach § 11 
zugewiesenen Zuständigkeiten, 

b)  Kapitel 3.3 ADR/RID/ADNR/ADN mit Aus-
nahme der dem Bundesamt für Wehrtech-
nik und Beschaffung nach § 10 zugewie-
senen Zuständigkeiten, 

c)   Kapitel 4.1 mit Ausnahme von Unterab-
schnitt 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 
200, P 201 und P 203 ADR/RID und die 
dem Bundesamt für Wehrtechnik und Be-
schaffung nach § 10 zugewiesenen Zu-
ständigkeiten, 

d)  Kapitel 4.2 mit Ausnahme der Unterab-
schnitte 4.2.1.8, 4.2.2.5 und 4.2.3.4 
ADR/RID, 

e)  Kapitel 4.3, in Bezug auf Absatz 4.3.3.2.5 
ADR/RID im Einvernehmen mit der Physi-
kalisch-Technischen Bundesanstalt, 

f)  den Unterabschnitten 6.2.2.5 und 6.2.2.6 
ADR/RID, 

g)  Kapitel 6.7 mit Ausnahme von Absatz 
6.7.2.19.6 Satz 3 Buchstabe b und Absatz 
6.7.4.14.6 Satz 3 Buchstabe b ADR/RID, 

h)  Kapitel 6.8 in Bezug auf die Prüfung, die 
Erteilung der Kennzeichnung und die 
Baumusterzulassung von Tankcontainern 
und MEGC sowie die Festlegung von Be-

dingungen nach Abschnitt 6.8.4 Buchstabe 
c Sondervorschrift TA 2 ADR/RID, 

i)  Kapitel 6.9 ADR/RID, 

j)  Kapitel 6.11 ADR/RID und 

k)  Kapitel 6.12 in Verbindung mit Absatz 
7.5.5.2.3 und Kapitel 9.8 ADR, 

soweit die jeweilige Aufgabe keiner ande-
ren Stelle zugewiesen ist; 

2.  die Prüfung und Zulassung radioaktiver Stof-
fe in besonderer Form nach Absatz 5.1.5.2.1 
in Verbindung mit Unterabschnitt 6.4.22.5 
Satz 1, die Bestätigung nach Unterabschnitt 
6.4.22.6 Buchstabe a, die Zulassung der 
Bauart von Verpackungen für nicht spaltba-
res oder spaltbares freigestelltes Uranhe-
xafluorid nach Absatz 5.1.5.2.1 in Verbin-
dung mit Unterabschnitt 6.4.22.1, die Bestä-
tigung nach Unterabschnitt 6.4.22.6 Buch-
stabe a, die Prüfung und Zulassung der 
Bauart gering dispergierbarer radioaktiver 
Stoffe nach Absatz 5.1.5.2.1 in Verbindung 
mit Unterabschnitt 6.4.22.5 Satz 2 und für 
die Bestätigung nach Unterabschnitt 6.4.22.6 
Buchstabe a ADR/RID im Einvernehmen mit 
dem Bundesamt für Strahlenschutz; 

3.  die Prüfung, die Anerkennung von Prüfstel-
len und Sachkundigen für Inspektionen, die 
Erteilung der Kennzeichnung und die Bau-
artzulassung von Verpackungen, IBC, Groß-
verpackungen und Bergungsverpackungen 
nach den Kapiteln 6.1, 6.3, 6.5 und 6.6 
ADR/RID sowie für die Zulassung der Repa-
ratur flexibler IBC nach Abschnitt 1.2.1 
ADR/RID/ADNR/ADN; 

4.  die Anerkennung und Überwachung von 
Qualitätssicherungsprogrammen für die Fer-
tigung, Rekonditionierung und Prüfung von 
Verpackungen, IBC und Großverpackungen 
sowie die Anerkennung von Inspektionsstel-
len für die Prüfung der Funktionsfähigkeit 
und Wirksamkeit der Qualitätssicherungs-
programme nach den Kapiteln 6.1, 6.3, 6.5 
und 6.6, für die wiederkehrende Inspektion 
und Prüfung von IBC nach Unterabschnitt 
6.5.4.4 und für die Anerkennung und Über-
wachung von Qualitätssicherungsprogram-
men für die Auslegung, Herstellung, Prüfung, 
Dokumentation, den Gebrauch, die Wartung 
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und Inspektion von prüfpflichtigen Ver-
sandstücken für radioaktive Stoffe nach Ka-
pitel 6.4 in Verbindung mit Abschnitt 1.7.3 
ADR/RID/ADNR/ADN; 

5.  die Zulassung des Typs des porösen Mate-
rials nach Absatz 6.2.1.1.9 ADR/RID; 

6.  die Genehmigung neuer Aluminiumlegierun-
gen nach Absatz 6.2.3.4.2 und die Zulas-
sung des Prüfverfahrens für Aluminiumlegie-
rungen nach Absatz 6.2.5.4.2 ADR/RID; 

7.  die Zustimmung zu alternativen Methoden 
nach Absatz 6.2.6.3.2.2 und die Zustimmung 
nach Absatz 6.2.6.3.3 ADR/RID; 

8.  die Bauartprüfung zulassungspflichtiger Ver-
sandstücke für radioaktive Stoffe nach Kapi-
tel 6.4 ADR/RID; 

9. die Überwachung qualitätssichernder Maß-
nahmen für die Konstruktion, Herstellung, 
Prüfung, Dokumentation und Inspektion zu-
lassungspflichtiger Versandstücke für radio-
aktive Stoffe nach Kapitel 6.4 in Verbindung 
mit Abschnitt 1.7.3 ADR/RID/ADNR/ADN; 

10. die Anerkennung von technischen Regel-
werken nach Absatz 6.2.1.3.6.5.4, Abschnitt 
6.2.5, Absatz 6.7.2.2.1 Satz 1, Absatz 
6.7.3.2.1 Satz 1, Absatz 6.7.4.2.1 Satz 1, 
den Absätzen 6.7.5.2.9, 6.8.2.1.4 sowie den 
Unterabschnitten 6.8.2.7 und 6.8.3.7 Satz 1 
ADR/RID im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung; 

11. die Zulassung der Trennungsmetho-   den 
nach Unterabschnitt 7.5.2.2 Fußnote a 
ADR/RID, soweit es sich nicht um den militä-
rischen Bereich handelt; 

12. die Zulassung von Gütern zur Beförderung 
in Tankschiffen nach Absatz 1.5.1.2.1 
ADNR; 

13. die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen 
für die Beförderung in Tankschiffen nach 
Abschnitt 1.5.2 ADN und 

14. die Zulassung von Gasspüranlagen          
nach Unterabschnitt 7.2.2.6 ADNR/ADN. 

Satz 1 Nummer 1 Buchstabe h gilt nicht für 
Tanks, soweit diese ab dem 1. Juli 2007 als 
ortsbewegliche Druckgeräte nach § 3 oder § 4 

der OrtsDruckV konformitätsbewertet worden 
sind. 

 

§ 9 GGVSEB 
Zuständigkeiten der von der Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung aner-

kannten Sachverständigen 
 

Die von der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung nach § 6 Absatz 5 der Gefahrgut-
verordnung See anerkannten Sachverständigen 
sind zuständig für  

1.  die Baumusterprüfung von ortsbeweglichen 
Tanks und UN-MEGC nach Kapitel 6.7 und 
von Tankcontainern, Tankwechselaufbauten 
(Tankwechselbehältern) und MEGC nach 
Kapitel 6.8 ADR/RID; 

2. die erstmalige, wiederkehrende und außeror-
dentliche Prüfung von ortsbeweglichen 
Tanks und UN-MEGC nach Kapitel 6.7 und 
von Tankcontainern, Tankwechselaufbauten 
(Tankwechselbehältern) und MEGC nach 
Kapitel 6.8 ADR/RID und 

3.  die Festlegung von Anforderungen bei der 
Prüfung von ortsbeweglichen Tanks, Tank-
containern, Tankwechselaufbauten (Tank-
wechselbehältern) und MEGC nach den Ab-
sätzen 4.3.3.2.5, 6.7.2.6.3, 6.7.2.10.1, 
6.7.2.19.10, 6.7.3.15.10, 6.8.2.2.10, 
6.8.3.4.4, 6.8.3.4.7 und 6.8.3.4.8, Abschnitt 
6.8.4 Buchstabe b und d Sondervorschrift TT 
2 und TT 7, jeweils im Einvernehmen mit der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -
prüfung, sowie nach Absatz 6.8.5.2.2 
ADR/RID. 

Satz 1 gilt nicht für Tanks, soweit diese ab dem 
1. Juli 2007 als ortsbewegliche Druckgeräte 
nach § 3 oder § 4 der OrtsDruckV konformitäts-
bewertet worden sind. 

 

§ 16 GGVSEB 
Besondere Zuständigkeiten in der Binnen-

schifffahrt    
 

(4) Die Zentralstelle Schiffsuntersuchungskom-
mission/Schiffseichamt bei der Wasser- und 
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Schifffahrtsdirektion Südwest, die Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung oder die je-
weilige nach Landesrecht zuständige Stelle ist 
zuständige Behörde 

1. für die Ausstellung von Bescheinigungen über 
von ihr nach § 5 erteilte Ausnahmen nach 
Absatz 1.5.1.4.1 ADNR/1.5.2.2.2 ADN und 

2. für zugelassene Gleichwertigkeiten und Ab-
weichungen nach Abschnitt 1.5.3 
ADNR/ADN. 

 

Verordnung über die Beförderung gefährli-
cher Güter mit Seeschiffen 
Gefahrgutverordnung See 

 
§ 6 Gefahrgutverordnung See 

Zuständigkeiten 
 

(5) Die Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung ist für die Durchführung dieser Verord-
nung zuständig für die Bauartzulassung von 
Verpackungen, IBC und Großverpackungen und 
für die Prüfung der Zulassung der Baumuster 
von ortsbeweglichen Tanks und Gascontainern 
mit mehreren Elementen (MEGC) sowie für die 
Zulassung von Schüttgut-Containern, die keine 
Frachtcontainer sind, sowie für die Anerkennung 
von Sachverständigen für Prüfungen an IBC, 
ortsbeweglichen Tanks, Gascontainern mit meh-
reren Elementen (MEGC) sowie in allen Fällen, 
in denen im IMDG-Code einer zuständigen Be-
hörde für Verpackungen, IBC, Großverpackun-
gen, ortsbewegliche Tanks und Gascontainer 
mit mehreren Elementen (MEGC) Aufgaben 
übertragen worden sind, sowie in allen Fällen, in 
denen im IMDG-Code für gefährliche Güter der 
Klassen 1 - ausgenommen Güter, die militärisch 
genutzt werden -, der Klassen 2, 4.1, 4.2, 4.3, 
5.1, 5.2, 7 - in Bezug auf Prüfung und Zulassung 
radioaktiver Stoffe, die Prüfung zulassungs-
pflichtiger Versandstücke sowie die Qualitätssi-
cherung und -überwachung von Versandstücken 
- und der Klasse 9 - ausgenommen Meeres-
schadstoffe - sowie nach dem EmS-Leitfaden 
eine zuständige Behörde tätig werden muss. 

 

 

Verordnung über den Schutz vor Schäden 
durch ionisierende Strahlen 
Strahlenschutzverordnung 

 
§ 25 StrlSchV 

Verfahren der Bauartzulassung 
 

(2) Die Zulassungsbehörde hat vor ihrer Ent-
scheidung auf Kosten des Antragstellers eine 
Bauartprüfung durch die Physikalisch-
Technische Bundesanstalt unter Beteiligung der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -
prüfung zu Fragen der Dichtheit, der Werkstoff-
auswahl und der Konstruktion der Umhüllung 
des radioaktiven Stoffes sowie der Qualitätssi-
cherung zu veranlassen. Der Antragsteller hat 
der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt 
und der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung auf Verlangen die zur Prüfung er-
forderlichen Baumuster zu überlassen. 

 

Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen 
Chemikaliengesetz 

 
§ 12j ChemG 

Zulassungsstelle, Bewertung,  
Verordnungsermächtigung 

 

(2) Die Zulassungsstelle entscheidet über das 
Vorliegen der Zulassungsvoraussetzungen  

1.  nach § 12b Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b und c 
im Einvernehmen mit dem Bundesinstitut für 
Risikobewertung, 

2.  nach § 12b Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe c, soweit 
Auswirkungen auf den Menschen am Ar-
beitsplatz zu bewerten sind, im Einverneh-
men mit der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin, die insoweit der Fach-
aufsicht des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales unterliegt, und 

3.  nach § 12b Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe d im Ein-
vernehmen mit dem Umweltbundesamt. 

Soweit bei einer der in Satz 1 genannten Behör-
den, bei dem Julius Kühn-Institut, Bundesfor-
schungsinstitut für Kulturpflanzen, bei der Bun-
desanstalt für Materialforschung und -prüfung 
oder beim Robert Koch-Institut besondere Fach-
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kenntnisse zur Beurteilung der Wirksamkeit ei-
nes Biozid-Produkts vorliegen, kann die Zulas-
sungsstelle zur Entscheidung über das Vorlie-
gen der Zulassungsvoraussetzungen nach § 
12b Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a eine Stellung-
nahme dieser Behörde einholen. Bei der Bewer-
tung, ob die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt 
sind, sind die in Anhang VI der Richtlinie 
98/8/EG in der jeweils jüngsten im Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften veröffentlichten 
Fassung festgelegten Grundsätze einzuhalten. 

 

Gesetz über die Prüfung und Zulassung von 
Feuerwaffen, Böllern, Geräten, bei denen 

zum Antrieb Munition verwendet wird, sowie 
von Munition und sonstigen Waffen    

Beschussgesetz   
  

§ 10 BeschG 
 Zulassung von pyrotechnischer  

Munition 
    

(1) Pyrotechnische Munition einschließlich der 
mit ihr fest verbundenen Antriebsvorrichtung 
darf nur dann in den Geltungsbereich dieses 
Gesetzes verbracht oder gewerbsmäßig herge-
stellt werden, wenn sie ihrer Beschaffenheit, 
Zusammensetzung und Bezeichnung nach von 
der zuständigen Behörde zugelassen ist. 

(2) Bei pyrotechnischer Munition, die nach Ab-
satz 1 zugelassen ist, sind neben der gesetzlich 
vorgeschriebenen Kennzeichnung die Verwen-
dungshinweise anzubringen. Soweit sich die 
Verwendungshinweise auf der einzelnen Muniti-
on nicht anbringen lassen, sind sie auf der 
kleinsten Verpackungseinheit anzubringen. 

(3) Die Zulassung ist zu versagen,  

1.  soweit der Schutz von Leben, Gesundheit 
oder Sachgütern des Benutzers oder Dritter 
bei bestimmungsgemäßer Verwendung nicht 
gewährleistet ist, 

2.  wenn die Munition den Anforderungen an die 
Zusammensetzung, Beschaffenheit, Maße, 
den höchsten Gebrauchsgasdruck und die 
Bezeichnung gemäß einer nach § 14 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1 erlassenen Rechtsverordnung 
nicht entspricht, 

3. soweit die Munition in ihrer Wirkungsweise, 
Brauchbarkeit und Beständigkeit dem jewei-
ligen Stand der Technik nicht entspricht, 

4. wenn der Antragsteller auf Grund seiner be-
trieblichen Ausstattung oder wegen eines 
unzureichenden Qualitätssicherungssystems 
nicht in der Lage ist, dafür zu sorgen, dass 
die nachgefertigte Munition in ihrer Zusam-
mensetzung und Beschaffenheit nach dem 
zugelassenen Muster hergestellt wird. 

 

§ 13 BeschG 
Ausnahmen in Einzelfällen 

    

Die für die Zulassung jeweils zuständige Behör-
de kann im Einzelfall Ausnahmen von dem Er-
fordernis der Prüfung und Zulassung nach § 7 
Abs. 1, § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1, § 10 Abs. 1 oder 
§ 11 Abs. 1 bewilligen oder Abweichungen von 
den Versagungsgründen des § 7 Abs. 3 oder 4, 
des § 8 Abs. 2 oder 3, des § 10 Abs. 3 Nr. 2 bis 
4 oder des § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 zulassen, 
wenn öffentliche Interessen nicht entgegenste-
hen. 

 

§ 20 BeschG 
 Zuständigkeiten    

 

(3) Zuständig für die Zulassung der in den §§ 7 
und 8 und die Prüfung der in § 9 Abs. 4 be-
zeichneten Schusswaffen und technischen Ge-
genstände ist die Physikalisch-Technische Bun-
desanstalt; ihr gegenüber sind auch die Anzei-
gen nach § 9 Abs. 2 zu machen. Für die Prüfung 
und Zulassung der in § 10 bezeichneten pyro-
technischen Munition sowie der in § 11 Absatz 1 
in Verbindung mit Anlage 1 Abschnitt 1 Unterab-
schnitt 3 Nummer 1.3 zum Waffengesetz be-
zeichneten hülsenlosen Munition ohne Ge-
schoss ist die Bundesanstalt für Materialfor-
schung und -prüfung zuständig. 
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Allgemeine Verordnung zum  
Beschussgesetz    

Beschussverordnung 
 

§ 11 BeschussV 
 Bauartzulassung für besondere Schusswaf-

fen, pyrotechnische  
Munition und Schussapparate   

 

 (2) Schusswaffen und sonstige Gegenstände 
nach § 8 des Gesetzes, Schusswaffen nach § 9 
Abs. 1 des Gesetzes sowie pyrotechnische Mu-
nition nach § 10 des Gesetzes müssen den in 
der Anlage I Nr. 4, 5 und 6 bezeichneten techni-
schen Anforderungen entsprechen. Hülsenlose 
Munition ohne Geschoss nach § 11 Absatz 1 in 
Verbindung mit Anlage 1 Abschnitt 1 Unterab-
schnitt 3 Nummer 1.3 zum Waffengesetz muss 
den Anforderungen nach § 6a Absatz 1 der Ers-
ten Verordnung zum Sprengstoffgesetz entspre-
chen. § 12c Absatz 3 der Ersten Verordnung 
zum Sprengstoffgesetz findet entsprechende 
Anwendung. 

(3) Die Zulassungsbehörde kann im Einzelfall 
von einzelnen Anforderungen der Anlage I Aus-
nahmen zulassen, wenn  

1.  im Falle der Zulassung nach § 7, 8 oder    10 
des Gesetzes die Sicherheit des Benutzers 
oder Dritter in anderer Weise gesichert ist, 

2.  im Falle der Zulassung nach § 9 des Geset-
zes die Schusswaffen keine größere Gefahr 
hervorrufen als diejenigen, die die Anforde-
rungen der Anlage I Nr. 4 erfüllen. 

(4) Die Zulassungsbehörde kann im Einzelfall 
über die Anlage I hinausgehende Anforderungen 
stellen, wenn der Schutz von Leben und Ge-
sundheit des Benutzers oder Dritter dies erfor-
dert. 

(5) Nach den Anforderungen der Anlage I Nr. 
5.2.1 und 5.2.2 wird pyrotechnische Munition 
entsprechend ihrer Gefährlichkeit in die Klassen 
PM I und PM II eingeteilt. 

 

 

 

Verordnung über ortsbewegliche  
Druckgeräte    

  

§ 11 OrtsDruckV 

Besondere Zuständigkeiten 

    

(1) Die Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung und das Eisenbahn-Bundesamt richten, 
soweit es bei der Durchführung dieser Verord-
nung um die Wahrnehmung von Aufgaben nach 
dem Gefahrgutbeförderungsgesetz geht, nach 
Maßgabe der Anlage 1 jeweils eine zugelassene 
Stelle ein. Diese darf die in Anlage 2 beschrie-
benen Aufgaben und Tätigkeiten wahrnehmen. 
Soweit von der Bundesanstalt für Materialfor-
schung und -prüfung und dem Eisenbahn-
Bundesamt außerhalb der Tätigkeit als zugelas-
sene Stelle hoheitliche Aufgaben im Zusam-
menhang mit der Beförderung gefährlicher Güter 
wahrgenommen werden, bleibt die Fachaufsicht 
des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung unberührt. 

(3) Für die Überwachung sind, soweit es bei der 
Durchführung dieser Verordnung um die Wahr-
nehmung von Aufgaben nach dem Gefahrgutbe-
förderungsgesetz geht, zuständig 

1.  die Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung für Tanks von Tankcontainern und 
für ortsbewegliche Tanks, 

2. das Eisenbahnbundesamt für Gefäße und 
Tanks von Batteriewagen, für Tanks von Ei-
senbahnkesselwagen und für abnehmbare 
Tanks, 

3.  die vom Bundesministerium der Verteidigung 
bestimmte Stelle für ortsbewegliche Druck-
geräte des militärischen Bereichs, die nach 
dieser Verordnung konformitätsbewertet und 
geprüft worden sind und von der Bundes-
wehr oder ausländischen Streitkräften für ei-
gene Zwecke für die Beförderung gefährli-
cher Güter verwendet werden, und 

4.  die nach Landesrecht zuständigen Behörden 
gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 des Geräte- und 
Produktsicherheitsgesetzes für übrige orts-
bewegliche Druckgeräte. 

 

 14 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/bnh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR400300002BJNE000900000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/bnh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR400300002BJNE001000000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/bnh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR400300002BJNE001000000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/bnh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR400300002BJNE001101377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/bnh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR147400006BJNE004700000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/bnh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR147400006BJNE004700000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/bnh/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR147400006BJNE004700000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/yeb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR371110004BJNE001601308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/yeb/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR371110004BJNE001700000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


(4) Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung koordiniert die Überwachung 
durch die in Absatz 3 Nr. 1 bis 3 genannten Be-
hörden und beteiligt die in Absatz 3 Nr. 4 ge-
nannten Behörden. In Tagungen zur Koordinie-
rung führt das Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung den Vorsitz, das Sek-
retariat führt die Bundesanstalt für Materialfor-
schung und -prüfung. Die Tagungen finden min-
destens einmal jährlich statt. Die Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung erstellt ein-
mal jährlich einen Bericht über die Überwa-
chung. 

 

Anlage 2 (zu § 11 Abs. 1) OrtsDruckV 
Aufgaben der zugelassenen Stellen nach § 

11 Abs. 1 
 

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 
3716 

(1) Die zugelassene Stelle bei der Bundesan-
stalt für Materialforschung und -prüfung darf 
Konformitätsbewertungen und Prüfungen von 
ortsbeweglichen Druckgeräten, ausgenommen 
Aufsetztanks, Tanks oder Gefäße von Batterie-
Fahrzeugen und Batteriewagen, Tanks von Ei-
senbahnkesselwagen und Tankfahrzeugen, ein-
schließlich der Ventile und Ausrüstungsteile mit 
unmittelbarer Sicherheitsfunktion durchführen. 
Für die Konformitätsbewertung von Gefäßen gilt 
dies nur, wenn die Konformität des Baumusters 
ortsbeweglicher Druckgeräte gleichzeitig für die 
Kennzeichnung und die Beförderung gefährli-
cher Güter mit Seeschiffen bewertet werden soll. 

 

Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung 
 

§ 78 LuftVZO 
Erlaubnis, Rücknahme und Widerruf 

 

(3) Verpackungen zum Transport gefährlicher 
Güter mit Ausnahme der Klasse 7 (radioaktive 
Stoffe) bedürfen der Zulassung durch die Bun-
desanstalt für Materialforschung und -prüfung 
(BAM). Verpackungen zum Transport gefährli-
cher Güter der Klasse 7 bedürfen der Zulassung 
und der Beförderungsgenehmigung durch das 
Bundesamt für Strahlenschutz (BfS), soweit die-

se nach JAR-OPS 1 deutsch oder JAR-OPS 3 
deutsch festgelegt sind, ansonsten der Bauart-
prüfung durch den Hersteller auf der Basis eines 
von der BAM genehmigten Qualitätssiche-
rungsprogrammes. 

 

Verordnung über Deponien und  
Langzeitlager   

  
Deponieverordnung  

   
Anhang 1 

Anforderungen an den Standort,  
die geologische Barriere, Basis- und  
Oberflächenabdichtungssysteme von  

Deponien der Klasse 0, I, II und III  
(zu § 3 Absatz 1, § 10 Absatz 1, den §§ 23, 28) 

 
2.4  Zulassung von Geokunststoffen,  

Polymeren und Dichtungskontrollsys-
temen 

 
2.4.1 Zuständigkeiten und Aufgaben 

Die Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung ist zuständig für die Prüfung 
und Zulassung von Geokunststoffen wie 
Kunststoffdichtungsbahnen, Schutzschich-
ten, Kunststoff-Dränelemente, Beweh-
rungsgitter aus Kunststoff, von Polymeren 
und von Dichtungskontrollsystemen für die 
Anwendung in Basis- und Oberflächenab-
dichtungen von Deponien auf der Basis ei-
gener Untersuchungen und von Ergebnis-
sen akkreditierter Stellen. Sie hat in die-
sem Zusammenhang folgende Aufgaben:  

1. Definition von Prüfkriterien, 

2. Aufnahme von Nebenbestimmungen in 
die Zulassung, 

3. Festlegung von Anforderungen an den 
fachgerechten Einbau und das Quali-
tätsmanagement. 

 

2.4.2 Zulassung 

 

Die Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung berücksichtigt bei der Zulas-
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sung von Geokunststoffen, Polymeren und 
Kontrollsystemen mindestens die Kriterien 
und Einwirkmechanismen nach Nummer 
2.1.1 zum Stand der Technik. 

 

2.4.3    Antrag 

 

Die Zulassung wird vom Hersteller des 
Geokunststoff-, Polymer- oder Kontroll-
system-Produkts beantragt. 

 

2.4.4   Fachbeirat 

 

Bei der Bearbeitung der Zulassungsricht-
linien, die die Voraussetzungen und An-
forderungen der Zulassung der Bundes-
anstalt für Materialforschung und -
prüfung beschreiben, wirkt ein Fachbei-
rat beratend mit, in dem Vertreter der 
Länderfachbehörden, des Umweltbun-
desamtes und Fachleute aus anderen re-
levanten Bereichen vertreten sind. Die 
Geschäftsführung des Fachbeirats liegt 
bei der Bundesanstalt für Materialfor-
schung und -prüfung. 

 

2.4.5   Veröffentlichung 

 

Die Zulassungsrichtlinien sowie die Zu-
lassungsscheine bestandskräftiger Zu-
lassungen werden von der Bundesan-
stalt für Materialforschung und -prüfung 
in geeigneter Form öffentlich zugänglich 
gemacht. 

 

 

 

 

 

 

 

7.9 International Maritime Dangerous  Goods 
Code Competent Authority 

7.9.2 Approvals, permits or certificates issued 
by the competent authority or body authorized 
by and under the responsibility of that competent 
authority should be recognized by other coun-
tries where such issue is referred to in this 
Code. 
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